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§ 6 FIVG. Eigentumsbeschrankungen

FIVG. - Flurverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.07.2025

(1) In der Verordnung gemaR§& 3 Abs. 1koénnen auf die Dauer des Verfahrens nachstehende
Eigentumsbeschrankungen verfligt werden:

a) In das Verfahren einbezogene Grundstiicke dirfen nur mit Bewilligung der Behdrde anders als bisher genutzt
werden. Dies gilt nicht fur MaBBnahmen, die zur Aufrechterhaltung des ordentlichen Wirtschaftsbetriebes
erforderlich sind.

b) Bauwerke, Brunnen, Graben, Einfriedungen, Wege und ahnliche Anlagen dirfen nur mit Bewilligung der Behérde
neu errichtet, wiederhergestellt, wesentlich verandert oder entfernt werden.

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 lit. a oder b ist zu erteilen, wenn das Vorhaben den Zusammenlegungserfolg nicht
beeintrachtigt.

(3) Sind entgegen den gemaR Abs. 1 verfligten Beschrédnkungen an Grundstiicken Anderungen vorgenommen oder
Anlagen errichtet worden, so ist darauf im Verfahren nicht Bedacht zu nehmen. Hindern sie die Zusammenlegung,
dann ist die Wiederherstellung des friiheren Zustandes zu verfigen.

(4) Die Organe der Behorde und die von ihr ermachtigten Personen sind berechtigt, zur Vorbereitung und
Durchfiihrung einer Zusammenlegung Grundstlicke zu betreten, zu befahren und dort die erforderlichen Arbeiten
vorzunehmen, wie Zeichen und Markierungen anzubringen, Baume und Strducher zu stutzen oder Pflanzen zu
beseitigen. Werden die Grundstiicke militarisch genutzt, dann ist auf militarische Interessen Bedacht zu nehmen.

(5) Die Ausfihrung des Planes der gemeinsamen Malinahmen und Anlagen €& 16 Abs. 1) ist von den Grundeigentimern
bereits vor der vorliufigen Ubernahme (§ 22), wenn eine solche nicht angeordnet wurde, vor Rechtskraft des
Zusammenlegungsplanes (8 21) zu dulden.

*) Fassung LGBI.Nr. 78/2017

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/flvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/flvg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/flvg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/flvg/paragraf/21
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=78/2017&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 6 FlVG. Eigentumsbeschränkungen
	FlVG. - Flurverfassungsgesetz


